
1280 der Beilagen zu den Steno graphischen Protokollen des Nationalrates XVII. GP 

Nachdruck vom 16. ? 1990 

Regierungsvorlage 
\ 

Bundesgesetz vom xxxxxxxxxxxxx, mit 
dem das Beamten-Kranken- und Unfallversi­
cherungsgesetz geändert wird (20. Novelle zum 
Beamten-Kranken- und Unfallversicherungs-

gesetz) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Beamten-Kranken- und Unfallversiche­
rungsgesetz, BGB!. Nr. 200/1967, in der Fassung 
der Bundesgesetze BGB!. Nr.284/1968, BGB!. 
Nr. 24/1969,BGB!. Nr. 388/1970, BGB!. Nr. 35/ 
1973, BGB!. Nr.780/1974, BGB!. Nr. 707/1976, 
BGB!. Nr. 648/1977, BGB!. Nr. 124/1978, BGB!. 
Nr. 280/1978, BGB!. Nr. 685/1978, BGB!. 
Nr. 534/1979, BGB!. Nr. 589/1980, BGB!. 
Nr. 285/1981, BGB!. Nr. 592/1981, BGB!. Nr. 78/ 
1983, BGB!. Nr.593/1983, BGB!. Nr.488/1984, 
BGB!. Nr. 104/1985, BGB!. Nr. 205/1985, BGB!. 
Nr. 115/1986, BGB!. Nr. 61211987, BGB!. 
Nr. 283/1988, BGB!. Nr. 75211988 und BGB!. 
Nr. 645/1989 wird geändert wie folgt: 

L I~ § 2 Abs. 1 wird der Punkt am Ende der Z 7 
durch einen Strichpunkt ersetzt; folgende Z 8 wird 
angefügt: 

,,8. die im § 1 Abs. 1 bezeichneten Personen, die 
Zivildienst im Sinne des Zivildienstgesetzes 
1986, BGB!. Nr. 679, leisten." . 

2. Im § 3 wird der Punkt am Ende der Z 3 durch 
einen Strichpunkt ersetzt; folgender Satzteil wird 
angefügt: 

"sowie die im § 2 Abs. 1 Z 8 bezeichneten 
J>ersonen." 

3. Im § 8 Abs. 1 wird der Ausdruck "nicht der 
Versicherung unterliegenden Person" durch den 
Ausdruck "nicht der Versicherung nach diesem 
oder einem anderen Bundesgesetz unterliegenden 
Person" ersetzt. 

4. § 27 zweiter Satz lautet: 

"Zu den zulässigen Zwecken gehören im Rahmen 
der Zuständigkeit der Versicherungsanstalt auch die 
Aufklärung, Information und sonstige Formen der 
Öffentlichkeitsarbeit sowie die Mitgliedschaft zu 
gemeinnützigen Einrichtungen, die der Forschung 
nach den wirksamsten Methoden und Mitteln zur 
Erfüllung der Aufgaben der Sozialversicherung 
dienen." 

5. Dem § 32 Abs. 3 wird folgender Satz angefügt: 

"Wird für ein doppelt verwaistes Kind ein Antrag 
auf Waisenrente nach einem Elternteil gestellt, so ist 
dieser Antrag rechtswirksam für den Anspruch auf 
Waisenrente bzw. Waisenpension nach bei den 
Elternteilen und gilt für alle Unfallversicherungsträ­
ger bzw. Pensionsversicherungsträger. " 

6. Im § 38 Abs. 1 Z 2 wird der Ausdruck 
"Lohnpfändungsgesetzes, BGB!. Nr. 51/1955," 
durch den Ausdruck "Lohnpfändungsgesetzes 
1985, BGB!. Nr. 450," ersetzt. 

7. a) Im § 39 Abs. 1 wird der. Ausdruck "die 
Bestimmungen der §§ 5 bis 9 des Lohnpfändungsge­
setzes entsprechend anzuwenden sind" durch den 
Ausdruck "das Lohnpfändungsgesetz 1985 entspre­
chend anzuwenden ist" ersetzt. 

b) Im § 39 Abs. 2 letzter Satz wird der Ausdruck 
"Lohnpfändungsgesetzes" durch den Ausdruck 
"Lohnpfändungsgesetzes 1985" ersetzt. 

c) Im § 39 Abs. 4 letzter Satz wird der Ausdruck 
"Lohnpfändungsgesetzes, BGB!. Nr. 51/1955, in 
der jeweils geltenden Fassung" durch den Ausdruck 
"Lohnpfändungsgesetzes 1985" ersetzt. 

8. § 43 lautet: 

"Verfall von LeistungsanspfÜchen infolge Zeitablau­
fes 

§ 43. (1) Der Anspruch auf Leistungen aus der 
Krankenversicherung, mit Ausnahme eines Anspru­
ches auf Kostenerstattung (Kostenersatz) oder auf 
einen Kostenzuschuß, ist vom Anspruchsberechtig­
ten bei sonstigem Verlust binnen zwei Jahren nach 
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2 1280 der Beilagen 

seinem Entstehen, bei nachträglicher Feststellung 
der Versicherungspflicht binnen zwei Jahren nach 
Rechtskraft dieser Feststellung geltend zu machen. 

(2) Der Anspruch auf Kostenerstattung (Kosten­
ersatz) oder auf einen Kostenzuschuß ist vom 
Anspruchsberechtigten bei sonstigem Verlust bin­
nen drei Jahren nach Inanspruchnahme der Leistung 
geltend zu machen. Der Zeitraum zwischen dem 
Entstehen des Anspruches und dem Zeitpunkt, in 
dem die Leistung gemäß § 45 auszuzahlen ist, ist 
hiebei außer Betracht zu lassen. Bei nachträglicher 
Feststellung der Versicherungspflicht verfällt der 
Anspruch frühestens nach Ablauf von zwei Jahren 
nach Rechtskraft dieser Feststellung. 

(3) Der Anspruch auf bereits fällig gewordene 
Raten zuerkannter Renten verfällt nach Ablauf 
eines Jahres seit der Fälligkeit." 

9. Im § 51 Abs. 1 Z 1 und Abs. 2 wird jeweils der 
Ausdruck "Gesundem.intersuchungen". durch den 
Ausdruck "Vorsorge(Gesunden)untersuchungen" 
ersetzt. 

10. Im § 52 Z 1 wird der Ausdruck "Gesundenun­
tersuchungen" durch den Ausdruck "Vorsorge(Ge­
sunden)imtersuchungen" ersetzt. 

11. a) § 56 Abs. 7 lautet: 

,,(7) Als Angehörige gelten auch frühere 
Ehegatten des (der) Versicherten, wenn und solange 
ihnen dieser (diese) als Folge einer Nichtigerklä­
rung, Aufhebung oder Scheidung der Ehe Unterhalt 
zu leisten hat und wenn die Voraussetzungen nach 
Abs. 1 erfüllt sind." 

b) § 56 Abs. 9 lit. blautet: 

"b) eine Pension nach dem in lit. a genannten 
Bundesgesetz bezieht, oder" 

c) Dem § 56 Abs. 9 wird folgede lit. c angefügt: 

"c) zu den in § 4 Abs. 2 Z 6 des Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetzes genannten Per­
sonen gehört." 

12. a) Die Überschrift zu § 61a lautet: 

"Vorsorge (Gesunden)untersuchungen" . 

b) 1m § 61 a Abs. 1 und 2 wird jeweils der 
Ausdruck "Gesundenuntersuchung" durch den 
Ausdruck "Vorsorge(Gesunden)untersuchung" er­
setzt. 

13. Grundsatzbestimmung. §68 Abs. 1 Z 3 lautet: 

,,3. Alle Leistungen der Krankenanstalten mit 
Ausnahme der im § 27 Abs. 2 des Krankenan­
staltengesetzes, BGBI. Nr. 111957, angeführ­
ten Leistungen sind 
a) mit den von der Versicherungsanstalt 

. gezahlten Pflegegebührenersätzen, 

b) mit den im § 27 ades Krankenanstaltenge­
setzes vorgesehenen Kostenbeiträgen und 

c) mit den Beiträgen der Versicherungsan­
stalt zum Krankenanstalten-Zusammenar­
beitsfonds 

abgegolten." 

14. Im § 90 Abs.2 Z 2 wird der Ausdruck 
"Gesundenuntersuchung" durch den Ausdruck 
"Vorsorge(Gesunden)untersuchung" ersetzt. 

15. Dem § 99 c wird folgender Abs. 4 angefügt: 

,,(4) Mittel der Unfallversicherung können auch 
zur Förderung und Unterstützung von gemeinnüt­
zigen Einrichtungen, die die Förderung der 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Interessen 
von Behinderten zum Ziele haben, verwendet 
werden." 

16. Im § 112 Abs. 6 wird der Ausdruck ,,§ 2 des 
Einkommensteuergesetzes 1972, BGBI. Nr. 440," 
durch den Ausdruck ,,§ 2 des Einkommensteuerge­
setzes 1988, BGBI. Nr. 400," ersetzt. 

17. Im § 133 Abs.5 wird der letzte Satz durch 
folgende Sätze ersetzt: 

"Bis zur Entsendung des neuen Mitgliedes gilt 
Abs. 4 zweiter Satz entsprechend. Ist die Entsen­
dung des neuen Mitgliedes (Stellvertreters) durch 
eine Enthebung des ausgeschiedenen Mitgliedes 
(Stellvertreters) von seinem Amt (§ 135) erforder­
lich geworden und tritt nachträglich die Entschei­
dung über diese Enthebung außer Kraft, so 
erlöschen mit dem gleichen Zeitpunkt die rechtli­
chen Wirkungen der Entsendung des neuen 
Mitgliedes (Stellvertreters)." 

18. Dem § 135 wird folgender Abs. 7 angefügt: 

,,(7) Der Beschwerde gegen die Enthebung eines 
Versicherungsvertreters (Stellvertreters) von seinem 
Amt kommt keine aufschiebende Wirkung zu. Eine 
Aufhebung der Entscheidung über die Enthebung 
eines Versicherungsvertreters (Stellvertreters) wirkt 
nicht zurück." 

19. § 142 Abs. 5 lautet: 

,,(5) Scheidet der Vorsitzende (Stellvertreter des 
Vorsitzenden) eines Verwaltungs körpers in folge 
einer Enthebung von seinem Amt als Versicherungs­
vertreter (§ 135) aus und tritt nachträglich die 
Entscheidung über diese Enthebung außer Kraft, so 
erlöschen mit dem gleichen Zeitpunkt die rechtli­
chen Wirkungen einer bereits erfolgten Wahl seines 
Nachfolgers und es ist neuerlich eine entsprechende 
Wahl durchzuführen." 

Der bisherige Abs. 5 erhält die Bezeichnung 6. 

20. Im § 146 Abs. 1 Z 2 wird der Ausdruck 
"Gesundenuntersuchungen" durch den Ausdruck 
"V orsorge(Gesunden)untersuchungen" ersetzt. 

21. 'Dem § 159a wird folgender Satz angefügt: 
"Zu den ihr gesetzlich übertragenen Aufgaben zählt 
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1280 der Beilagen 

auch die Übermittlung der bei der Einhebung der im ArtikellIi 

Inkrafttreten 

3 

§ 27 ades Krankenanstaltengesetzes vorgesehenen 
Kostenbeiträge notwendigen Daten." 

Artikel II 

Übergangsbestimmung 

Der Anspruch auf die Leistungen der Kranken­
versicherung für Personen, die am 30. Juni 1990 als 
Angehörige galten, nach den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes aber nicht mehr als Angehörige 
gelten, bleibt auch über das Ende der Ailgehörigen­
eigenschaft aufrecht, solange die Voraussetzungen 
für einen am 30. Juni 1990 bestandenen ~ Leistungs­
anspruch gegeben sind. 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt, soweit im folgenden 
nichts weiter bestimmt ist, mit 1. Juli 1990 in Kraft. 

(2) Art. I Z 13 tritt rückwirkend mit 1. Jänner 
1990 in Kraft. 

Artikel IV 

Vollziehung 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der -
Bundesminister für Arbeit und Soziales betraut. 
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4 1280 der Beilagen 

VORBLATT 

A. Problem und Ziel: 

Rechtsbereinigungen wie im Zuge der Vorbereitung der 48. Novelle zum ASVG angekündigt wurde. 

B. Lösung: 

Übernahme der entsprechenden Bestimmungen aus dem Entwurf einer 49. Novelle zum ASVG sowie 
darüber hinaus eine Bereinigung hinsichtlich der Versicherungspflicht der Zivildienstleistenden und des 
Angehörigenbegriffes. 

C. Alternativen: 

Beibehaltung des geltenden Rechtszustandes. 

D. Kosten: 

Keine. 

E. Konformität mit EG-Recht gegeben. 
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1280 der Beilagen 5 

Erläuterungen 

Der gleichzeitig vorgelegte Entwurf einer 
49. Novelle zum Allgemeinen Sozialversicherungs­
gesetz sieht vorwiegend Änderungen und Ergän­
zungen vor, die in erster Linie der Verbesserung der 
Praxis bzw. der Anpassung an Rechtsentwicklungen 
außerhalb der Sozialversicherung dienen. Diese 
Änderungen sind, nicht zuletzt um die Übereinstim­
mung der jeweiligen Vorschriften des ASVG und 
des B-KUVG zu wahren, auch im Beamten-Kran­
ken- und Unfallversicherungsgesetz vorzunehmen. 

Folgende, im Entwurf einer 49. Novelle zum 
ASVG vorgesehene Neuformulierungen sind auch 
im Entwurf einer 20. Novelle zum B-KUVG zu 
übernehmen: 

Klarstellung der Voraussetzungen für die 
Formalversicherung bei Bestehen emer 
Pflichtversicherung 
Erweiterung des zulässigen Verwendungs­
zweckes der Mittel der Sozialversicherung 
Erleichterung für Vollwaisen beim Leistungs­
anfall durch Wirksamkeitserweiterung des 
Antrages 
Klarstellung bei Zitierung des Lohnpfän­
dungsgesetzes (§ 11 b Lohnpfändungsgesetz) 
Klarstellung des Verfalls von Leistungsan­
sprüchen infolge Zeitablaufes 
Änderung der Terminologie von Gesunden­
untersuchungen in Vorsorge(Gesunden)un­
tersuchungen 
Ausschluß der Angehörigeneigenschaft in der 
Krankenversicherung für bestimmte Pen­
sionsbezieher nach dem GSVG 
Erweiterung der Ermächtigung für Subven­
tionsgewährung 
Rechtsbereinigung im Bereich der V orschrif­
ten über die Verwaltungs körper 
notwendige Ergänzung im Bereich der 
Datenübermittlung 

Um das Auffinden der in Betracht kommenden 
Erläuterungen im ASVG, die in gleicher Weise auch 
für die vorliegenden Änderungen im B~KUVG 
gelten, zu erleichtern, werden die korrespondieren­
den Änderungen aus den bei den Entwürfen im 
folgenden einander gegentibergestellt: 

B-KUVG 

§ 8 Abs. 1 
§27 
§ 32 Abs. 3 
§ 38 Abs. 1 Z 2 
§ 39 Abs. 1, 2 und 4 
§ 43 
§ 51 Abs. 1 Z 1 
§51 Abs.2 
§ 52 Z i 
§ 56 Abs. 9 
§ 61 a 
§ 68 Abs. 1 Z 3 
§ 90 Abs. 2 Z 2 
§ 99 c Abs. 4 
§ 112 Abs. 6 
§ 133 Abs. 5 
§ 135 Abs. 7 
§ 142 Abs. 5 
§ 146 Abs. 1 Z 2 
§ 159 a 

ASVG 

§ 21 Abs. 1 
§ 81 
§ 86 Abs. 4 
§ 98 Abs. 1 Z 2 
§ 98 a Abs. 1, 2 und 4 
§ 102 
§ 116 Abs. 1 Z 1 
§ 116 Abs. 2 
§ 117 Z 1 
§ 123 Abs. 9 
§ 132 b 
§ 148 Z 3 
§ 175 Abs. 2 Z 2 
§201Abs.5 
§215aAbs.4 
§ 421 Abs. 8 
§ 423 Abs. 8 
§ 431 Abs. 5 
§ 438 Abs. 1 Z 2 
§ 460 c. 

Eine weitere Änderung betrifft die Beseitigung 
der Doppelversicherung für in der Kranken- und 
Unfallversicherung nach dem B-KUVG versicherte 
Personen, die Zivildienst leisten. 

Schließlich soU hinsichtlich der Beurteilung der 
Angehörigeneigenschaft einer geschiedenen Ehe­
gattin (eines geschiedenen Ehegatten) nicht weiter 
auf das Verschulden, sondern auf die Unterhaltsbe­
rechtigung abgestellt werden. 

Hinsichtlich der EG-Konformität des vorliegen­
den Entwurfes ist darauf hinzuweisen, daß im 
Bereich der Sozialversicherung lediglich die EG­
Richtlinien betreffend die Gleichbehandlung von 
Männern und Frauen relevant sind. Unterschiedli­
che Bestimmungen für Männer ·und Frauen sind im 
vorliegenden Entwurf nicht enthalten. 

Die Zuständigkeit des Bundes zur Erlassung der 
im vorliegenden Entwurf enthaltenen Regelungen 
gründet sich auf den Kompetenztatbestand "Sozial­
versicherungswesen" des Art. 10 Abs. 1 Z 11 B-VG. 

Zu den einzelnen Bestimmungen ist folgendes zu 
bemerken: 
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6 1280 der Beilagen 

Zu Art. I Z 1 und Z 2 (§ 2 Abs. 1 Z 8 und § 3 Z 3): 

Gemäß § 8 Abs. 1 Z 4 lit. d ASVG sind 
Zivildienstleistende im Sinne des Zivildienstgesetzes 
1986, BGBI. Nr. 679, pflichtversichert in der 
Kranken- und Unfallversicherung. Infolge des 
Fehlens einer entsprechenden Ausnahmebestim­
mung entsteht für nach den Bestimmungen des 
Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgeset­
zes Pflichtversicherte, wenn sie Zivildienst leisten, 
somit eine Doppelversicherung in der Kranken- und 
Unfallversicherung. 

Es scheint daher geboten, eine Ausnahme von der 
Pflichtversicherung in der Krankenversicherung 
und Unfallversicherung für den Versichertenkeis 
des Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsge­
setzes für die Dauer des Zivildienstes vorzusehen, 
zumal für eventuelle Geldleistungen aus der 
Krankenversicherung oder Unfallversicherung nach 
dem B-KUVG auf Grund der Einstellung der 
Bezüge keine Bemessungsgrundlage eruiert werden 
kann. 

Zu Art. I Z 5 (§ 32 Abs. 3): 

Durch die vorgeschlagene Novellierung soll in 
der Praxis festgestellten Härtefällen bezüglich des 
Anfalls von Hinterbliebenenrenten und Hinterblie­
benenpensionen begegnet werden. 

Ein von einem Vollwaisen gestellter Antrag auf 
Waisenrente soll für Waisenrenten und für Waisen­
pensionen nach bei den Elternteilen gelten und 
gegenüber allen in Betracht kommenden Sozialver­
sicherungsträgern (Pensions- und Unfallversiche­
rung) wirksam werden. Eine AntragsteIlung soll 
demnach in Hinkuft zur Wahrung der Antragsfrist 
genügen .. 

Im übrigen wird auf die entsprechenden Erläute­
rungen zu § 86 ASVG hingewiesen. 

Zu Art. I Z 9,Z 10, Z 12, Z 14 und Z 20 (§§ 51 
Abs.1 Z 1 und Abs. 2, 52 Z 1, 61 a, 90 Abs.2 Z 2 
und 146 Abs. 1 Z 2): 

Durch die Änderung des Ausdruckes "Gesunden­
untersuchung" auf "Vorsorge(Gesunden)untersu­
chung" soll die Zielsetzung einer solchen Untersu­
chung, nämlich "vorsorglich" vermeintlich Gesunde 
zu untersuchen, um bisher nicht bekannte Krank­
heitszustände aufzuspüren, bereits aus dem Begriff 

hervorleuchten. Das Nähere ist den Erläuterungen 
des Entwurfes einer 49. Novelle zum ASVG zu den 
§§ 31 Abs. 3 Z 18, 116 Abs. 1 Z 1 und Abs. 2, 117 
Z 1,132 b Abs. 1,2 und 4 bis 6,175 Abs. 2 Z 2, 351 a 
und 438 Abs. 1 Z 2 ASVG zu entnehmen. 

Zu Art. I Z 11 lit. a (§ 56 Abs. 7) und Art. 11: 

Nach § 56 Abs.7 B-KUVG in der derzeit 
geltenden Fassung gilt die schuldlos geschiedene 
Ehegattin (der schuldlos geschiedene Ehegatte) als 
Angehörige (Angehöriger), wenn die Voraussetzun­
gen nach Abs. 1 leg. cit. erfüllt sind. 

Mit dem Bundesgesetz über Änderungen des 
Ehegattenerbrechts, des Ehegüterrechts und des 
Ehescheidungsrechts, BGBI. Nr. 280/1978, wurde 
das Institut der einvernehmlichen Scheidung gemäß 
§ 55 a Ehegesetz eingeführt. Bei dieser Form der 
Ehescheidung wird kein Verschuldensausspruch 
vorgenommen, die Ehepartner müssen jedoch eine 
Vereinbarung über die gegenseitigen Unterhaltsver­
pflichtungen treffen. 

In den Fällen einer Scheidung nach § 55 a 
Ehegesetz ist somit eine zweifelsfreie Feststellung 
der Angehörigeneigenschaft nach § 56 Abs. 7 
B-KUVG in der derzeit geltenden Fassung nicht 
möglich. 

Wie die Versicherungsanstalt öffentlich Bedien­
steter mitgeteilt hat, führten sei~ kurzem unter­
schiedliche Rechtsmittelentscheidungen der Lan­
deshauptmänner von Wien und Niederösterreich 
hinsichtlich der Angehörigeneigenschaft nach § 56 
Abs.7 B-KUVG im Falle einer einvernehmlichen 
Scheidung zu einer äußerst unbefriedigenden 
Situation. 

Es wird daher vorgesehen, die Angehörigeneigen -
schaft nicht mehr an den Verschuldensausspruch zu 
knüpfen, sondern an die-- Unterhaltsberechtigung 
gegenüber dem früheren Ehegatten. Die Eheschei­
dung soll dabei der Nichtigerklärung und der 
Aufhebung einer Ehe gleichgestellt sein. Die 
Angehörigeneigenschaft soll nur dann möglich sein, 
wenn und solange Unterhalt zu leisten ist; auf das 

. Ausmaß des zu leistenden Unterhaltes soll dabei 
nicht abgestellt werden. 

Durch diese Änderung soll § 56 Abs. 7 B-KUVG 
mit der Scheidungsreform des Eherechtsänderungs­
gesetzes 1978 in Einklang gebracht und der 
unterhaltsrechtliche Gehalt der Angehörigeneigen­
schaftsregelung des§ 56 B-KUVG unterstrichen 
werden. 
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Gegenüberstellung 

BKlNG - Geltende Fassung 

Ausnahmen von der Krankenversicherung 

§ 2. (1) Von der Krankenversicherung sind - unbeachtet der Bestimmung des 
Abs. 2 - ausgenommen: 

1. bis 6. unverändert. 

7. die Mitglieder der Vollzugskommissionen nach § 18 des Strafvollzugsgeset­
zes. 

(2) unverändert. 

Ausnahmen von der Unfallversicherung 

§ 3. Von der Unfallversicherung sind ausgenommen: 

1. und 2. unverändert. 

3: Personen, die Anspruch auf eine Pensionsleistung der in § 1 Abs. 1 Z 7, 12 
oder 14 lit. b bezeichneten Art haben, es sei denn, daß sie gleichzeitig eine 
der in § 1 Abs. 1 Z 8 bis 11 angeführten Funktionen ausüben. 

Formalversicherung 

§ 8. (1) Hat die Versicherungsanstalt bei einer nicht der Versicherung 
unterliegenden Person auf Grund der bei ihr vorbehaltslos erstatteten, nicht 
vorsätzlich unrichtigen Anmeldung den Bestand der Versicherung als gegel?en 
angesehen und für den vermeintlich Versicherten sechs Monate ununterbrochen 
die Beiträge unbeanstandet angenommen, so besteht ab dem Zeitpunkt, für den 
erstmals die Beiträge entrichtet worden sind, eine Formalversicherung. 

(2) und (3) unverä~dert. 

Verwendung der Mittel 

§ 27. Die Mittel der Kranken- und Unfallversicherung dürfen nur für die 
gesetzlich vorgeschriebenen oder zulässigen Zwecke verwendet werden. Zu den 

BKlNG - Vor ge s chi a gen e Fa s s u n g 

Ausnahmen von der Krankenversicherung 

§ 2. (1) Von der Krankenversicherung sind - unbeachtet der Bestimmung des 
Abs.2 - ausgenommen: 

1. bis 6. unverändert. 

7. die Mitglieder der Vollzugskommissionen nach § 18 des Strafvollzugsgeset­
zes; 

8. die im § 1 Abs. 1 bezeichneten Personen, die Zivildienst im Sinne des 
Zivildienstgesetzes 1986, BGBI. Nr. 679, leisten. 

(2) unverändert. 

Ausnahmen von der Unfallversicherung 

§ 3. Von der Unfallversicherung sind ausgenommen: 

1. und 2. unverändert. 

3. Personen, die Anspruch auf eine Pensionsleistung der in § 1 Abs. 1 Z 7, 12 
oder 14 lit. b bezeichneten Art haben, es sei denn, daß sie gleichzeitig eine 
der in § 1 Abs. 1 Z 8 bis 11 angeführten Funktionen ausüben; sowie die im 
§ 2 Abs. 1 Z 8 bezeichneten Personen. 

Formalversicherung 

§ 8. (1) Hat die Versicherungsanstalt bei einer nicht der Versicherung nach 
diesem oder einem anderen Bundesgesetz unterliegenden Person auf Grund der 
bei ihr vorbehaltslos erstatteten, nicht vorsätzlich unrichtigen Anmeldung den 
Bestand der Versicherung als gegeben angesehen und für den vermeintlich 
Versicherten sechs Monate ununterbrochen die Beiträge unbeanstandet 
angenommen, so besteht ab dem Zeitpunkt, für den erstmals die Beiträge 
entrichtet worden sind, eine Formalversicherung. 

(2) und (3) unverändert. 

Verwendung der Mittel 

§ 27. Die Mittel der Kranken- und Unfallversicherung dürfen nur für die 
gesetzlich vorgeschriebenen oder zulässigen Zwecke verwendet werden. Zu den 
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BKUVG - Gel t end e Fa s s u n g 

zulässigen Zwecken gehören auch die Aufklärung, Information und sonstige 
Formen der Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Zuständigkeit der Versiche­
rungsansta�t. 

Anfall der Leistungen 

§ 32. (1) und (2) unverändert. 

(3) Leistungen aus der Unfallversicherung fallen, wenn innerhalb von zwei 
Jahren nach Eintritt des Versicherungsfalles weder der Anspruch von Amts wegen 
festgestellt, noch ein Antrag auf Feststellung des Anspruches gestellt wurde, mit 
dem Tag der späteren AntragsteIlung bzw. mit dem Tag der Einleitung des 
Verfahrens an, das zur Feststellung des Anspruches führt. 

Übertragung und Verpfändung von Leistungsansprüchen 

§ 38. (1) Die Ansprüche auf Geldleistungen können unbeschadet der 
Bestimmungen des Abs. 3 rechtswirksam nur in folgenden Fällen übertragen oder 
verpfändet werden: 

1. unverändert. 

2. zur Deckung von gesetzlichen Unterhaltsansprüchen gegen den Anspruchs­
berechtigten mit der Maßgabe, daß § 6 des Lohnpfändungsgesetzes, BGBI. 
Nr. 5111955, sinngemäß Anwendung zu finden hat. 

(2) und (3) unveräridert. 

Pfändung von Leistungsansprüchen 

§ 39. (1) Von den dem Anspruchsberechtigten zustehenden Geldleistungen 
können, unbeschadet der Bestimmungen der Abs. 2 bis 4, nur die Renten aus der 
Unfallversicherung mit der Maßgabe gepfändet werden, daß die Bestimmungen 
der §§ 5 bis 9 des Lohnpfändungsgesetzes entsprechend anzuwenden sind. 

BKUVG - Vor ge s chi ag e n e Fa s s u n g 

zulässigen Zwecken gehören im Rahmen der Zuständigkeit der Versicherungsan­
stalt auch die Aufklärung, Information und sonstige Formen der Öffentlichkeits­
arbeit sowie die Mitgliedschaft zu gemeinnützigen Einrichtungen, die der 
Forschung nach den wirksamsten Methoden und Mitteln zur Erfüllung der 
Aufgaben der Sozialversicherung dienen. 

Anfall der Leistungen 

§ 32. (1) und (2) unverändert. 

(3) Leistungen aus der Unfallversicherung fallen, wenn innerhalb von zwei 
Jahren nach Eintritt des Versicherungsfalles weder der Anspruch von Amts wegen 
festgestellt noch ein Antrag auf Feststellung des Anspruches gestellt wurde, mit 
dem Tag der späteren AntragsteIlung bzw. mit dem Tag der Einleitung des 
Verfahrens an, das zur Feststellung des Anspruches führt. Wird für ein doppelt 
verwaistes Kind ein Antrag auf Waisenrente nach einem Elternteil gestellt, so ist 
dieser Antrag rechtswirksam für den Anspruch auf Waisenrente bzw. 
Waisenpension nach beiden Elternteilen und gilt für alle Unfallversicherungsträ­
ger bzw. Pensionsversicherungsträger. 

Übertragung und Verpfändung von Leistungsansprüchen 

§ 38. (1) Die Ansprüche auf Geldleistungen können unbeschadet der 
Bestimmungen des Abs. 3 rechtswirksam nur in folgenden Fällen übertragen oder 
verpfändet werden: 

1. unverändert. 

2. zur Deckung von gesetzlichen Unterhaltsansprüchen gegen den Anspruchs­
berechtigten . mit der Maßgabe, daß § 6 des Lohnpfändungsgesetzes 1985, 
BGBL Nr. 450, sinngemäß Anwendung zu finden hat. . 

(2) und (3) unverändert. 

Pfändung von Leistungsansprüchen 

§ 39. (1) Von den dem Anspruchsberechtigten zustehenden Geldleistungen 
können, unbeschadet der Bestimmungen der Abs. 2 bis 4, nur die Renten aus der 
Unfallversicherung mit der Maßgabe gepfändet werden, daß das Lohnpfändungs­
gesetz 1985 entsprechend anzuwenden ist. 
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BKUVG - Gel t end e F ass u n g 

(2) Die Renten aus der Unfallversicherung können nur dann gepfändet werden, 
wenn nach den Umständen des Falles, insbesondere nach der Art der 
vollstreckbaren Forderung und der Höhe der zu pfändenden Geldleistung, die 
Pfändung der Billigkeit entspricht. § 4 Abs. 3 des Lohnpfändungsgesetzes gilt 
entsprechend. 

(3) unverändert. 

(4) Die Rentensonderzahlung (§ 46), die zu im Monat Mai bezogenen Renten 
aus der Unfallversicherung gebührt, ist unpfändbar. Die Rentensonderzahlung, 
die zu im Monat Oktober bezogenen Renten gebührt, ist bis zu ihrem halben 
Ausmaß, höchstens aber bis zu dem im § 5 Abs. 1 Z 1 des Lohnpfändungsgesetzes, 
BGBI. Nr.51/1955, in. der jeweils geltenden Fassung festgesetzten Betrag 
unpfändbar. 

Verfall von Leistungsanspruchen infolge Zeitablaufes 

§ 43. (1) Der Anspruch auf Leistungen aus der Krankenversicherung ist bei 
sonstigem Verlust binnen zwei Jahren nach seinem Entstehen, bei nachträglicher 
Feststellung der Versicherungspflicht binnen zwei Jahren nach Rechtskraft dieser 
Feststellung geltend zu machen. Bei 'Geld leistungen ist hiebe i der Zeitraum 
zwischen dem Entstehen des Anspruches und dem Zeitpunkt, in dem die Leistung 
gemäß § 45 auszuzahlen ist, außer Betracht zu lassen. 

(2) (aufgehoben) 

(3) (aufgehoben) 

(4) (aufgehoben) 

(5) Der Anspruch auf bereits fällig gewordene Raten zuerkannter Renten 
verfällt nach Ablauf eines Jahres seit der Fälligkeit. 

BKUVG - Vorgeschlagene Fassung 

(2) Die Renten aus der Unfallversicherung können' nur dann gepfändet werden, 
wenn nach den Umständen des Falles, insbesondere nach der Art der 
vollstreckbaren Forderung und der Höhe der zu pfändenden Geldleistung, die 
Pfändung der Billigkeit entspricht. § 4 Abs. 3 des Lohnpfändungsgesetzes 1985 

. gilt entsprechend. 

(3) unverändert. 

(4) Die Rentensonderzahlung (§ 46), die zu im Monat Mai bezogenen Renten 
aus der Unfallversicherung gebührt, ist unpfändbar. Die Rentensonderzahlung, 
die zu im Monat Oktober bezogenen Renten gebührt, ist bis zu ihrem halben 
Ausmaß, höchstens aber bis zu dem im § 5 Abs. 1 Z 1 des Lohnpfändungsgesetzes 
1985 festgesetzten Betrag unpfändbar. 

Verfall von Leistungsanspruchen infolge Zeitablaufes 

§ 43. (1) Der Anspruch auf Leistungen aus der Krankenversicherung, mit 
Ausnahme eines Anspruches auf Kostenerstattung (Kostenersatz) oder auf einen 
Kostenzuschuß, ist vom Anspruchsberechtigten bei sonstigem Verlust binnen 
zwei Jahren nach seinem Entstehen, bei nachträglicher Feststellung der 
Versicherungspflicht binnen zwei Jahren nach Rechtskraft dieser Feststellung 
geltend zu machen. 

(2) Der Anspruch auf Kostenerstattung (Kostenersatz) oder auf einen 
Kostenzuschuß ist vom Anspruchsberechtigten bei sonstigem Verlust binnen drei 
Jahren nach Inanspruchnahme der Leistung geltend zumachen. Der Zeitraum 
zwischen dem Entstehen des Anspruches und dem Zeitpunkt, in dem die Leistung 
gemäß § 45 auszuzahlen ist, ist hiebei außer Betracht zu lassen. Bei nachträglicher 
Feststellung der Versicherungspflicht verfällt der Anspruch frühestens nach 
Ablauf von zwei Jahren nach Rechtskraft dieser Feststellung. 

I 

(3) Der Anspruch' auf bereits fällig gewordene Raten zuerkannter Renten 
verfällt nach Ablauf eines Jahres seit der Fälligkeit. 
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BKUVG - Geltende Fassung 

Aufgaben 

§ 51. (1) Die Krankenversicherung trifft Vorsorge 

1. für die Verhütung und Früherkennung von Krankheiten (Durchführung 
von Gesundenuntersuchungen) ; 

2. bis 4. unverändert. 

(2) Überdies können Leistungen der erweiterten Heilbehandlung sowie außer 
den Gesundenuntersuchungen (Abs. 1 Z 1) noch weitergehende Leistungen zur 
Verhütung des Eintrittes und der Verbreitung von Krankheiten und Leistungen 
aus dem Anlaß des Todes gewährt werden. 

(3) und (4) unverändert. 

Leistungen 

§ 52. Als Leistungen der Krankenversicherung werden nach Maßgabe der 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes gewährt: 

1. Zur Früherkennung von Krankheiten: Gesundenuntersuchungen (§ 61 a); 

2. bis 4. unverändert. 

Zur Inanspruchnahme der Leistungen aus den Versicherungsfällen der Krankheit 
und der Mutterschaft werden auch die notwendigen Reise-(Fahrt-) und 
Transportkosten (§§ 82 und 83) gewährt. 

(2) bis (4) unverändert. 

Anspruchsberechtigung der Angehörigen 

§ 56. (1) bis (6) unverändert. 

(7) Die schuldlos geschiedene Ehegattin (der schuldlos geschiedene Ehegatte) 
gilt als Angehörige (Angehöriger), wenn die Voraussetzungen nach Abs. 1 erfüllt 
sind. 

(8) unverändert. 

(9) Eine im Abs. 2 Z 1 und Abs. 6 bis 8 genannte Person gilt nur als 
Angehöriger, soweit es sich nicht um eine Person handelt, die 

BKUVG - Vor g e s chI ag e n eF ass u n g 

Aufgaben 

§ 51. (1) Die Krankenversicherung trifft Vorsorge 

1. für die Verhütung und Früherkennung von Krankheiten (Durchführung 
von Vorsorge(Gesunden)untersuchungen); 

2. bis 4. unverändert. 

(2) Überdies können Leistungen der erweiterten Heilbehandlung sowie außer 
den V orsorge(Gesunden)untersuchungen (Abs. 1 Z 1) noch weitergehende 
Leistungen zur Verhütung des Eintrittes und der Verbreitung von Krankheiten 
und Leistungen aus dem Anlaß des Todes gewährt werden. 

(3) und (4) unverändert. 

Leistungen 

§ 52. Als Leistungen der Krankenversicherung werden nach Maßgabe der 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes gewährt: 

1. Zur Früherkennung von Krankheiten: V orsorge(Gesunden)untersuchun­
gen(§61a); 

2. bis 4. unverändert. 

Zur Inanspruchnahme der Leistungen aus den Versicherungsfällen der Krankheit 
und der Mutterschaft werden auch die notwendigen Reise-(Fahrt-) und 
Transportkosten (§§ 82 und 83) gewährt. 

(2) bis (4) unverändert. 

Anspruchsberechtigung der Angehörigen 

§ 56. (1) bis (6) unverändert. 

(7) Als Angehörige gelten auch frühere Ehegatten des (der) Versicherten, wenn 
und solange ihnen dieser (diese) als Folge einer Nichtigerklärung, Aufhebung 
oder Scheidung der Ehe Unterhalt zu leisten hat und wenn die Voraussetzungen 
nach Abs. 1 erfüllt sind. 

(8) unverändert. 

(9) Eine im Abs. 2 Z 1 und Abs. 6 bis 8 genannte Person gilt nur als 
Angehöriger, soweit es sich nicht um eine Person handelt, die 
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BKUVG - Geltende Fassung 

a) unverändert. 
b) eine Pension nach dem in lit. a genannten Bundesgesetz bezieht. 

(10) unverändert. 

Gesundenuntersuchungen 

§ 61 a. (1) Die Versicherten und ihre Angehörigen (§ 56) haben Anspruch auf 
jährlich eine Gesundenuntersuchung. Sie ist von der Versicherungsanstalt nach 
Maßgabe der nach § 132 b Abs. 2 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 
e,rlassenen Richtlinien des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversiche­
rungsträger durchzuführen. 

(2) Die im Zusammenhang mit der Gesundenuntersuchung entstehenden 
Fahrtkosten sind nach Maßgabe der Bestimmungen des § 83 Abs. 1 zu ersetzen. 

Beziehungen zu den Krankenanstalten 
(Grundsatzbestimmung) 

§ 68. (1) Für die Regelung der Beziehungen der Versicherungsanstalt zu den 
öffentlichen Krankenanstalten gelten gemäß Art. 12 Abs. 1 Z 1 des Bundes-Ver­
fassungsgesetzes in der Fassung von 1929 folgende Grundsätze: 

1. und 2. unverändert. 

3. Alle Leistungen der Krankenanstalten mit Ausnahme der im § 27 Abs. 2 des 
Krankenanstaltengesetzes, BGBI. Nr. 111957, angeführten Leistungen sind 
a) mit den von der Versicherungsanstalt gezahlten Pflegegebührenersät­

zen, 
b) mit den im § 27 ades Krankenanstaltengesetzes vorgesehenen 

Kostenbeiträgen und 
c) mit den Beiträgen der Versicherungsanstalt zum Krankenanstalten-Zu­

sammenarbeitsfonds 
abgegolten. 

4. bis 6. unverändert. 

(2) unverändert. 

,BKUVG - Vor g e s chi a ge n e Fa s s u n g 

a) unverändert. 
b) eine Pension nach dem in lit. a genannten Bundesgesetz bezieht, oder 
c) zu den in § 4 Abs.2 Z 6 des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes 

genannten ~ersonen gehört. 

(10) unverändert. 

Vorsorge( Gesunden)untersuchungen 

§ 61 a. (1) Die Versicherten und ihre Angehörigen (§ 56) haben Anspruch auf 
jährlich eine Vorsorge(Gesunden)untersuchung. Sie ist von der Versicherungsan­
stalt nach Maßgabe der nach § 132 b Abs. 2 des Allgemeinen Sozialversicherungs­
gesetzes erlassenen Richtlinien des Hauptverbandes der österreichischen 
Sozialversicherungsträger durchzuführen. 

(2) Die im Zusammenhang mit der V orsorge(Gesunden)untersuchung 
entstehenden Fahrtkosten sind nach Maßgabe der Bestimmungen des § 83 Abs. 1 
zu ersetzen. 

Beziehungen zu den Krankenanstalten 
(Grundsatzbestimmung) 

§ 68. (1) Für die Regelung der Beziehungen der Versicherungsanstalt zu den 
öffentlichen Krankenanstalten gelten gemäß Art. 12 Abs. 1 Z 1 des Bundes-Ver­
fassungsgesetzes in der Fassung von 1929 folgende Grundsätz!l: 

1. und 2. unverändert, 

3. Alle Leistungen der Krankenanstalten mit Ausnahme der im § 27 Abs. 2 des 
Krankenanstaltengesetzes, BGBI. Nr. 111957, angeführten Leistungen sind 
a) mit den von der Versicherungsanstalt gezahlten Pflegegebührenersät­

zen, 
b) mit den im § 27 ades Krankenanstaltengesetzes vorgesehenen 

Kostenbeiträgen und 
c) mit den Beiträgen der Versicherungsanstalt zum Krankenanstalten-Zu­

sammenarbeitsfonds 
abgegolten. 

4. bis 6. unverändert. 

(2) unverändert. 
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BKUVG - Gel t end e F ass u n g 

Dienstunfall 

§ 90. (1) unverändert. 

(2) Dienstunfälle sind auch Unfälle, die sich ereignen: 

1. unverändert. 

2. auf einem Weg von der Dienststätte zu einer vor dem Verlassen dieser Stätte 
dort bekanntgegebenen ärztlichen Untersuchungsstelle (freiberuflich tätiger 
Arzt, Ambulatorium, Krankenanstalt) zum Zweck der Inanspruchnahme 
ärztlicher Hilfe (§ 63), Zahnbehandlung (§ 69) oder der Durchführung 
einer Gesundenuntersuchung (§ 61 a) und anschließend auf dem Weg 
zurück zur Dienststätte oder zur Wohnung, ferner auf dem Weg von der 
Dienststätte oder von der Wohnung zu einer ärztlichen U ntersuchungs­
stelle, wenn sich der Versicherte der Untersuchung auf Grund einer 
gesetzlichen Vorschrift oder einer Anordnung der Versicherungsanstalt 
öffentlich Bediensteter oder des Dienstgebers unterziehen muß und 
anschließend auf dem Weg zurück zur Dienststätte oder zur Wohnung; 

3. bis 8. unverändert. 

(3) unverändert. 

Soziale Maßnahmen der Rehabilitation 

§ 99 c. (1) bis (3) unverändert. 

. Witwen(Witwer)rente 

§ 112. (1) bis (5) unverändert. 

(6) Auf die Witwen (Witwer) rente, die wiederaufgelebt ist, sind laufende 
Unterhaltsleistungen und die in § 2 des Einkommensteuergesetzes 1972, BGBI. 
Nr. 440, angeführten Einkünfte anzurechnen, die der Witwe (dem Witwer) 
aufgrund der aufgelösten oder für nichtig erklärten Ehe zufließen, soweit sie 
einen wiederaufgelebten Versorgungsbezug übersteigen (§ 21 Abs. 6 des 
Pensionsgesetzes 1965). Hinsichtlich der Ermittlung des Erwerbseinkommens aus 

BKUVG - Vor g e s chI ag e n e Fa s s u n g 

Dienstunfall 

§ 90. (1) unverändert. 

(2) Dienstunfälle sind auch Unfälle, die sich ereignen: 

1. unverändert. 

2. auf einem Weg von der Dienststätte zu einer vor dem Verlassen dieser Stätte 
dort bekanntgegebenen ärztlichen Untersuchungsstelle (freiberuflich tätiger 
Arzt, Ambulatorium, Krankenanstalt) zum Zweck der Inanspruchnahme 
ärztlicher Hilfe (§ 63), Zahnbehandlung (§ 69) oder der Durchführung 
einer Vorsorge(Gesunden)untersuchung (§ 61 a) und anschließend auf dem 
Weg zurück zur Dienststätte oder zur Wohnung, ferner auf dem Weg von 
der Dienststätte oder von der Wohnung zu einer ärztlichen U ntersuchungs­
stelle, wenn sich der Versicherte der Untersuchung auf Grund einer 
gesetzlichen Vorschrift oder einer Anordnung der Versicherungsanstalt 
öffentlich Bediensteter oder des Dienstgebers unterziehen muß und 
anschließend auf dem Weg zurück zur Dienststätte oder zur Wohnung; 

3. bis 8. unverändert. 

(3) unverändert. 

Soziale Maßnahmen der Rehabilitation 

§ 99 c. (1) bis (3) unverändert. 

(4) Mittel der Unfallversicherung können auch zur Förderung und 
Unterstützung von gemeinnützigen Einrichtungen, die die Förderung der 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Interessen von Behinderten zum Ziele 
haben, verwendet werden . 

Witwen(Witwer) rente 

§ 112. (1) bis (5) unverändert. 

(6) Auf die Witwen(Witwer)rente, die wiederaufgelebt ist, sind laufende 
Unterhaltsleistungen und die in § 2 des Einkommensteuergesetzes 1988, BGBL 
Nr. 400, angeführten Einkünfte anzurechnen, die der Witwe (dem Witwer) 
aufgrund der aufgelösten oder für nichtig erklärten Ehe zufließen, soweit sie 
einen wiederaufgelebten Versorgungsbezug übersteigen (§ 21 Abs. 6 des 
Pensionsgesetzes 1965). Hinsichtlich der Ermittlung des Erwerbseinkommens aus 
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BKUVG - Gel t end e Fa s s u n g 

einem land(forst)wirtschaftlichen Betrieb ist § 292 Abs. 5 und 7 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes entsprechend anzuwenden. Erhält die Witwe (der 
Witwer) statt laufender Unterhaltsleistungen eine Kapitalabfindung, so ist auf die 
monatliche Witwe(Witwer)rente ein Zwölfte! des Betrages anzurechnen, der sich 
aus der Annahme eines jährlichen Erträgnisses von 4 vH des Abfindungskapitals 
ergeben würde. Geht das Abfindungskapital ohne vorsätzliches Verschulden der 
Witwe (des Witwers) unter, so entfällt die Anrechnung. 

(7) unverändert. 

Entsendung der Versicherungsvertreter 

§ 133. (1) bis (5) unverändert. 

(5) Scheidet ein Mitglied oder ein Stellvertreter dauernd aus seinem Amt aus, so 
hat die Stelle, die den Ausgeschiedenen entsendet hat, für den Rest der Amtsdauer 
ein neues Mitglied (einen neuen Stellvertreter) zu entsenden. Bis zur Bestellung 
des neuen Mitgliedes gilt Abs. 4 zweiter Satz entsprechend. 

Enthebung von Versicherungsvertretern 
(Stellvertretern) 

§ 135. (1) bis (6) unverändert. 

Vorsitz in den Verwaltungskörpern 

§ 142. (1) bis (4) unverändert. 

(5) Den Vorsitz im Renten- und Rehabilitationsausschuß haben abwechselnd 
der Vertreter der Dienstgeber und der Dienstnehmer zu führen. 

BKUVG - Vor g e s chi a gen y Fa s s u n g 

einem land(forst)wirtschaftlichen Betrieb ist § 292 Abs. 5 und 7 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes entsprechend anzuwenden. Erhält die Witwe (der 
Witwer) statt laufender Unterhaltsleistungen eine Kapitalabfindung, so ist auf die 
monatliche Witwe(Witwer)rente ein Zwölfte! des Betrages anzurechnen, der sich 
aus der Annahme eines jährlichen Erträgnisses von 4 vH des Abfindungskapitals 
ergeben würde. Geht das Abfindungskapital ohne vorsätzliches Verschulden der 
Witwe (des Witwers) unter, so entfällt die Anrechnung. 

(7) unverändert. 

Entsendung der Versicherungsvertreter 

§ 133. (1) bis (5) unverändert. 

(5) Scheidet ein Mitglied oder ein Stellvertreter dauernd aus seinem Amt aus, so 
hat die Stelle, die den Ausgeschiedenen entsendet hat, für den Rest der Amtsdauer 
ein neu es Mitglied (einen neuen Stellvertreter) zu entsenden. Bis zur Entsendung 
des neuen Mitgliedes gilt Abs. 4 zweiter Satz entsprechend. Ist die Entsendung 
des neuen Mitgliedes (Stellvertreters) durch eine Enthebung des ausgeschiedenen 
Mitgliedes (Stellvertreters) von seinem Amt (§ 135) erforderlich geworden und 
tritt nachträglich die Entscheidung über diese Enthebung außer Kraft, so 
erlöschen mit dem gleichen Zeitpunkt die rechtlichen Wirkungen der Entsendung 
des neuen Mitgliedes (Stellvertreters). 

Enthebung von Versicherungsvertretern 
(Stellvertretern) 

§ 135. (1) bis (6) unverändert. 

(7) Der Beschwerde gegen die Enthebung eines Versicherungsvertreters 
(Stellvertreters) von seinem Amt kommt keine aufschiebende Wirkung zu. Eine 
Aufhebung der Entscheidung über die Enthebung eines Versicherungsvertreters 
(Stellvertreters) wirkt nicht zurück. 

Vorsitz in den Verwaltungskörpern 

§ 142. (1) bis (4) unverändert. 

(5) Scheidet der Vorsitzende (Stellvertreter des Vorsitzenden) eines 
Verwaltungs körpers infolge einer Enthebung von seinem Amt als Versicherungs­
vertreter (§ 135) aus und tritt nachträglich die Entscheidung über diese 
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BKUVG - Gel t end e Fa s s u n g 

Gemeinsame Aufgaben des Hauptvorstandes und des Überwachungsausschusses ; 
Aufgaben des erweiterten Hauptvorstandes 

§ 146. (1) In nachstehenden Angelegenheiten hat der Hauptvorstand 1m 
Einvernehmen mit dem Überwachungsausschuß vorzugehen: 

1. unverändert. 

2. bei der Errichtung von Gebäuden, die Zwecken der Verwaltung, der 
Krankenbehandlung, der Anstaltspflege, der Gesundenuntersuchungen, der 
Unfallheilbehandlung, der erweiterten Heilbehandlung, der Rehabilitation 
oder der Krankheitsverhütung dienen sollen, sowie bei der Schaffung von 
derartigen Zwecken dienenden Einrichtungen in eigenen oder fremden 
Gebäuden. Das gleiche gilt auch für die Erweiterung von Gebäuden oder 
Einrichtungen, soweit es sich nicht nur um die Erhaltungs- oder 
Instandsetzungsarbeiten oder um die Erneuerung des Inventars handelt; 

3. bis 5. unverändert. 

(2) bis (5) unverändert. 

Datenverarbeitung 

§ 159 a. Die Versicherungsanstalt ist insoweit zur Ermittlung, Verarbeitung 
und Übermittlung von personenbezogenen Daten im Sinne des Datenschutzge­
setzes, BGBI. Nr. 565/78, ermächtigt, als dies zur Erfüllung der ihr gesetzlich 
übertragenen Aufgaben eine wesentliche Voraussetzung ist. 

BKUVG - Vor g e s chI ag e n e Fa s s u n g 

Enthebung außer Kraft, so erlöschen mit dem gleichen Zeitpunkt die rechtlichen 
Wirkungen einer bereits erfolgten Wahl seines Nachfolgers und es ist neuerlich 
eine entsprechende Wahl durchzuführen. 

(6) Den Vorsitz im Renten- und Rehabilitationsausschuß haben abwechselnd 
der Vertreter der Dienstgeber und der Dienstnehmer zu führen. 

Gemeinsame Aufgaben des Hauptvorstandes und des Überwachungsausschusses ; 
Aufgaben des erweiterten Hauptvorstandes 

§ 146. (1) In nachstehenden Angelegenheiten hat der Hauptvorstand Im 
Einvernehmen mit dem Überwachungsausschuß vorzugehen: 

1. unverändert. 

2. bei der Errichtung von Gebäuden, die Zwecken der Verwaltung, der 
Krankenbehandlung, der Anstaltspflege, der V orsorge(Gesunden)untersu­
chungen, der Unfallheilbehandlung, der erweiterten Heilbehandlung, der 
Rehabilitation oder der Krankheitsverhütung dienen sollen, sowie bei der 
Schaffung von derartigen Zwecken dienenden Einrichtungen in eigenen 
oder fremden Gebäuden. Das gleiche gilt auch für die Erweiterung von 
Gebäuden oder Einrichtungen, soweit es sich nicht nur um die Erhaltungs­
oder Instandsetzungsarbeiten oder um die Erneuerung des Inventars 
handelt; 

3. bis 5. unverändert.' 

(2) bis (5) unverändert. 

Datenverarbeitung 

§ 159 a. Die Versicherungsanstalt ist insoweit zur Ermittlung, Verarbeitung 
und Übermittlung von personenbezogenen Daten im Sinne des Datenschutzge­
setzes, BGBI. Nr. 565/78, ermächtigt, als dies zur Erfüllung der ihr gesetzlich 
übertragenen Aufgaben eine wesentliche Voraussetzung ist. Zu den ihr gesetzlich 
übertragenen Aufgaben zählt auch die Übermittlung der bei der Einhebung der 
im § 27 ades Krankenanstaltengesetzes vorgesehenen Kostenbeiträge notwendi­
gen Daten. 
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